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Grundbuchrecht.

Im Grundbuchrecht bestehen Meinungsverschiedenheiten
dariiber, wer zur Anmeldung von Loschungen im Grundbuche
befugt ist. Nach der einen Auffassung miissten sowohl der
Grundeigentiimer als die aus dem Eintrag berechtigten Per-
sonen (Dienstbarkeitsberechtigte, Pfandgldubiger) schriftliche Er-
klarungen (Anmeldung und Loschungsbewilligungen) beim
Grundbuchamte eingeben. Nach der andern Auffassung geniigt
eine schriftliche Ldschungserklirung der aus dem Eintrage be-
rechtigten Personen und eine Mitwirkung des Eigentiimers ist
nicht erforderlich. Der Bundesrat hat in einer Beschwerdean-
gelegenheit aus dem Kanton Aargau fiir den Fall der Loschung
einer Grundpfandverschreibung im Grundbuche entschieden,
dass die an zweiter Stelle genannte Ansicht dem Zivilgesetz-
buch und der Grundbuchverordnung entspricht und dass der
Grundpfandglaubiger durch die Zulassigkeit seiner Léschungs-
erklirung auch ohne Mitwirkung des Eigentiimers die Loschung
einer Grundpfandverschreibung im Grundbuche giltig anmelden
kann. Dagegen muss dem Eigentiimer, sofern er nach den
Umstidnden nicht bereits von der Loschungsanmeldung Kenntnis
hat, vom Grundbuchamte iiber die Vornahme der Loschung
Mitteilung gemacht werden.

Vereinigung schweiz. Strassenbaufachméinner.

Die in St. Gallen versammelte Vereinigung schweizerischer
Strassenbaufachménner genehmigte einstimmig die vom Vorstande
vorgelegten Statuten. Der neué_ Vorstand wurde Dbestellt aus
den Herren E. Pletscher, 1. Beamter des kantonalen Strassen-
inspektorates Schaffhausen, als Président, R. Keller, stddtischer
Bauverwalter in Baden, als Vizeprisident und Kassier, Heinrich
Deppe, Stadtgeometer, Frauenfeld, als Aktuar, und als Beisitzer .
Ingenieur Baumgartner, 1. Adjunkt des thurgauischen Strassen-
inspektorates in Frauenfeld, und Leo Wild, Direktor der schweiz.
Strassenbauunternehmung in Solothurn. Nach Erledigung einiger
interner Geschifte wurde als nédchster Versammlungsort Bern
bestimmt, |



	Vereinigung schweiz. Strassenbaufachmänner

